Jugendschutz geht alle an !

erlaubt nicht
erlaubt

Die Erziehungsberechtigten sind nicht verpflichtet, alles zu erlauben, Kinder Jugendliche

was das Gesetz gestattet. Sie fragen bis zur Volljahrigkeit die

Verantwortung.

(Dieses Gesetz gilt nicht fur verheiratete Jugendliche) unter 14 unter 16 unter 18
Jahre Jahre Jahre

Aufenthalt in Gaststatten

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs

oder vergleichbaren Vergnigungsbetrieben

Anwesenheit bei offentl. Tanzveranstaltungen v.a. Disco
(Ausnahmegenemigung durch zustGndige Behérde mdglich)

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von anerkannten

Tragern der Jugendhilfe - Bei kinstl. Betatigung oder zur
Brauchtumspflege

Anwesenheit in offentlichen Spielhallen Teinahme an Spielen mit
Gewinnmaoglichkeit

Aufenthalt an jugendgefahrdenden Orten

Abgabe / Verzehr von Branntwein, branntweinhaltigen
Getr@nken und Lebensmitteln

Abgabe/Verzehr anderer alkoholischer Getranke z.B. wein,
Bier o. &.

Abgabe und Konsum von Tabakwaren

Besuch offentlicher Filmveranstaltungen
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:
ohne Altersbeschr. /ab 6 / 12/ 16 Jahre

(Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsberechtigten Person.
Die Anwesenheit ist grundsatzlich an die Alterfreigabe gebunden)

Abgabe von Bildtragern mit Filmen oder Sielen ( z.B.
Videos, DVD's usw.) nur entsprechend d.
Freigabekennzeichen:

ohne Altersbeschr. /ab é /12 / 16 Jahre

‘ = Beschrdnkungen/ zeitliche Begrenzungen werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person
aufgehoben.

21.05.2003



	Auszug aus den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes
	Aufenthalt in Gaststätten
	Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs
	Anwesenheit bei öffentl. Tanzveranstaltungen u.a�
	Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
	Abgabe und Konsum von Tabakwaren

